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1. Protokoll 
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Das Beschlussprotokoll wurde in der Einladung zur Gemeindeversammlung vom 
28. November 2024 (siehe Seite 2) abgedruckt sowie auch auf der Homepage 
der Gemeinde Diegten aufgeschaltet und im Schaukasten ausgehängt. Das aus-
führliche Protokoll kann nach telefonischer Voranmeldung am Schalter der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. Es wird aus Datenschutzgründen nicht 
mehr auf der Homepage publiziert. 
 
Der Gemeinderat beantragt, auf das Verlesen des Beschlussprotokolls der 
2. Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2024 zu verzichten und das 
Beschlussprotokoll gemäss Abdruck zu genehmigen. 

 

 

2. Budget 2025 / Steuer- und Gebührensätze 

a) Festsetzung der Steuer- und Gebührensätze 2025 

 
Die Steuern bleiben für natürliche und juristische Personen für 2025 unverän-
dert. 
 
Erhöht werden die Vignettenpreise für die Kehrichtentsorgung. Bereits vor zwei 
Jahren hat die Entsorgungsdienstleisterin die Preise erhöht, jedoch hat die Ge-
meinde bewusst die Kosten nicht an die Bevölkerung überwälzt, sondern das De-
fizit über die Abfallkasse getragen. Dies ermöglichte das noch vorhandene Eigen-
kapital, welches durch die hohe Rückerstattung an die Baselbieter Lieferanten 
(Gemeinden und Städte) von Siedlungsabfällen aus den Reserven der Kehricht-
verbrennungsanlage Basel im Jahr 2015 noch vorhanden war. Das Eigenkapital 
pro Kopf ist nun aber unter dem vom Amt für Daten und Statistik vorgegebenen 
Wert gesunken, weshalb folglich die Entsorgungsgebühren auch für die Bevölke-
rung an die Vorgabe der AGSE angepasst werden. Von der Preiserhöhung nicht 
betroffen ist die Grünabfuhr. 
 
Weiter ist eine Erhöhung der Mengengebühr Wasser um 50 Rappen pro m3 un-
umgänglich, um einen kostendeckenden Tarif zu erzielen. Aufgrund der hohen 
Bautätigkeit in den vergangenen Jahren und damit verbundener Einnahmen für 
Wasseranschlussgebühren konnte eine Erhöhung lange Zeit umgangen werden. 
Ebenfalls war im Bereich der Wasserversorgung die Investitionstätigkeit während 
vieler Jahre schwach, weshalb ebenfalls kein Verwaltungsvermögen abzuschrei-
ben war. Diese Situation hat sich nun jedoch aufgrund einiger Investitionen in 
der jüngeren Vergangenheit geändert, welche die Wasserrechnung mit Abschrei-
bungen auch in zukünftigen Jahren belasten. Im Vergleich mit den umliegenden 
Gemeinden ist der neue Tarif von CHF 1.30 / m3 jedoch nach wie vor tief.
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 Steuer- und Gebührensätze 2025 
 

 Gemeindesteuern Natürliche Personen 56 %   der Staatssteuer unverändert 
  Juristische Personen 50 %     der Staatssteuer " 
   50 %     der Staatssteuer " 
 Feuerwehrersatz- 9 % der Staatssteuer 
 abgabe Min. Fr. 100.--, Max. Fr. 400.--  unverändert 
 
 Vergütungszins 1.5 % für Vorauszahlungen ab 1.1.des StJ unverändert
 Verzugszins 3 % bei Zahlung nach dem 30.09. des StJ resp. unverändert 
  nach Fälligkeit der Forderung   
  (Dieser Verzugszins gilt auch für andere Forderungen) 
 
 Hundegebühr Hunde im Dorf 1. Hund Fr.  100.00 unverändert 
   2. Hund Fr. 200.00 " 
  Hunde auf Nebenhöfen 1. Hund gratis  " 
   2. Hund Fr. 100.00 " 
  Für jeden weiteren Hund (Dorf + NH) Fr. 200.00 " 
  Einmalige Einschreibegebühr Fr. 30.00 " 
     
 Kehrichtsack   17 L bis     2.5 kg ½ Marke Fr. 1.45 Fr. 1.35 
 Kehrichtsack   35 L bis     5.0 kg 1 Marke Fr. 2.90 Fr. 2.70 
 Kehrichtsack   60 L bis   10.0 kg 2 Marken Fr. 5.80 Fr. 5.40 
 Kehrichtsack 110 L bis   15.0 kg 3 Marken Fr. 8.70 Fr. 8.10 
 Container 600 L     Fr. 51.00 Fr. 41.00 
 Container 800 L     Fr. 62.00 Fr. 55.00 
 Sperrgut  bis   15.0 kg 3 Marken Fr. 8.70 Fr. 8.10 
 Sperrgut  bis   30.0 kg 6 Marken Fr. 17.40 Fr. 16.20 
  
 Grünabfuhr 
 Container 120 L/140L   Jahresvignette Fr. 80.00 unverändert 
 Container 240 L    Jahresvignette Fr.  150.00 " 
 Container 770 L    Jahresvignette Fr.  450.00 " 
    
 Wasserbezugsgebühr und Abwassergebühr 
 Wasserbezug  pro m3   Fr. 1.30 Fr. 0.80 
 Grundgebühr  pro Haushalt  Fr.  80.00 " 
   pro pro Haushalt mit Betrieb Fr. 80.00 " 
   pro Betrieb   Fr. 80.00 " 
 Wassermessermiete  pro Zähler   Fr. 20.00 " 
 Ablesen des Wasserzählers durch den Brunnmeister  Fr.  30.00 " 
 
 Abwassergebühr pro m3 Wasserbezug  Fr. 1.58 unverändert 
 Grundgebühr  pro Haushalt  Fr.  100.00 " 
   pro pro Haushalt mit Betrieb Fr. 100.00 " 
   pro Betrieb   Fr. 100.00 " 
 An die Kanalisation angeschlossene Gebäude: Fr. 260 pro Haushalt  " 
 (ohne Anschluss an die kommunale Wasserversorgung) 
 

 

 alle Gebühren exklusive Mehrwertsteuer 

 
 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Steuer- und Gebüh-
rensätze 2025 zu genehmigen. 
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b) Budget 2025 Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde 
 

Das Budget 2025 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 37’997 vor (Vorjahr 
Aufwandüberschuss von CHF 216’907). 
 
Der Personalaufwand ist leicht rückläufig, trotz Erhöhung des Stellenplans beim 
Verwaltungs- und Betriebspersonals. Wettgemacht wurde dies durch Sinken der 
Lohnkosten für Lehrpersonen auf Primarstufe um rund CHF 170'000. Ebenfalls 
um rund CHF 100'000 tiefer fällt der Sach- und übrige Betriebsaufwand aus. Hier 
können Leistungen Dritter vermehr durch gemeindeeigenes Personal erbracht 
werden. Bspw. wurde anstelle des bisherigen Leistungseinkauf eine eigene Sozi-
alarbeiterin in Teilzeit angestellt. 
 
Die Abschreibungen steigen durch kürzlich realisierte Projekte weiter an 
(+ 15%). Dazu gehört massgeblich das Projekt Aussensportanlagen Schule mit 
Parking sowie auch kleinere Projekte im Bereich der Wasserversorgung und Ka-
nalisation. Weiter sind nach wie vor die Verpflichtungskonten von Spezialfinan-
zierungen und Fonds zu verzinsen. Der Zinssatz hat sich von 0.8 % auf 1.5% 
nahezu verdoppelt. Diese interne Verzinsung belastet die Erfolgsrechnung mit 
rund CHF 115'000 (Vorjahr CHF 60'000). 
 
Ein massiver Anstieg verzeichnen die Asylkosten. Diese sind im Verlauf des Jah-
res 2024 explosionsartig gestiegen und ein Rückgang ist auch 2025 nicht zu er-
warten. Durch unser professionelles Asylmanagement können diese Kosten je-
doch durch die Asylbeiträge des Kantons vollständig abgefedert werden. Was 
sich jedoch nicht direkt zu Buche schlägt bzw. in der Asylrechnung nicht ersicht-
lich ist, ist die Mehrbelastung der kommunalen Infrastruktur. Denn gerade im 
Bereich der Bildung sowie des Personalaufwandes für Betreuung und Administra-
tion schlagen sich indirekte Kosten nieder. 
 
Der budgetierte Fiskalertrag bewegt sich auf dem Niveau des Rechnungsab-
schlusses 2023. Wir rechnen im Vergleich zum Vorjahresbudget mit leicht tiefe-
ren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen, basierend auf den Erwar-
tungen 2024 und den Steuerertragsprognosen des BAK. Als direkte Folge der 
deutlich tiefer erwarteten Steuererträge 2024 fällt hingegen der horizontale Fi-
nanzausgleich höher aus. Zudem wurde das Ausgleichsniveau um CHF 190 / 
Einwohner*in angehoben, was sich noch einmal mit gut CHF 300'000 positiv auf 
den Finanzausgleich auswirkt. 
 
Abweichungen von über 10 % und mindestens Fr. 5‘000 gegenüber dem Vorjah-
resbudget werden gemäss den Vorschriften von HRM2 detailliert im Budget er-
läutert. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 zu ge-
nehmigen. 
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c) Budget 2025 Investitionen Einwohnergemeinde 
 

Die Investitionsrechnung enthält neben einzelnen kleineren Budgetkrediten eini-
ge noch nicht beschlossene Kredite. Wir rechnen mit CHF 1.2 Mio. Nettoinvestiti-
onen. Erneut berücksichtigt wird in der Investitionsrechnung die umfassende Sa-
nierung der in die Jahre gekommenen 2.5 Zimmerwohnung im Gemeindehaus 
mit CHF 85'000. Zu Gunsten der Erfüllung unserer Asylquote wurde das befriste-
te Mietverhältnis 2024 verlängert und die Sanierung dadurch aufgeschoben. Wei-
ter ist vorgesehen die derzeit leerstehenden Büroräumlichkeiten im Werkhof für 
CHF 60'000 zu einem Studio umzubauen. Ebenfalls im Rahmen des Budgets kann 
für CHF 60'000 das Vor- und Bauprojekt Grundwasserbrunnen beschlossen wer-
den. 
 
Folgende geplante Investitionen bedürfen jedoch aufgrund ihrer Ausgabenhöhe 
einer Sondervorlage: 
- Ersatz Kunstrasen Hofmatt inkl. Beleuchtung 
- Ausbau Sagiweg (Leitungs- und Strassenbau) 
- Kanalsanierungen 
Ebenfalls wird die Erschliessung Chübelmatt erneut mit insgesamt rund 
CHF 400'000 veranschlagt, da dieses Projekt wie in den Jahren zuvor auch im 
Jahr 2024 noch nicht zur Ausführung gelangte. 
 
Aufgrund der andauernden Bautätigkeit wird mit Einnahmen von Total 
Fr. 200‘000 bei den Wasser- und Abwasseranschlussgebühren gerechnet.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Investitionsrech-
nung 2025 zu genehmigen. 
 
 
d) Kenntnisnahme Finanzkennzahlen und Investitionsprogramm 

2025 - 2029 
 

Das Investitionsprogramm hat nur informativen Charakter. Kredite über 
CHF 150'000.00 müssen jeweils in einer Sondervorlage durch die Einwohnerge-
meindeversammlung bewilligt werden. Das Investitionsprogramm wird deshalb 
der Einwohnergemeindeversammlung nur zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
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3. Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet 
 

Regionale Naturpärke sind Instrumente der Regionalentwicklung, die ihre Grund-
lage in der Gesetzgebung des Bundes finden. Heute gibt es 17 Naturpärke in der 
Schweiz. Ein Naturpark ist ein Ort mit aussergewöhnlich hohen Natur- und Land-
schaftswerten. Der Naturpark dient als «Ermöglicher-Plattform», die Akteure 
miteinander vernetzt und Projekte aus der Bevölkerung fördert. Der Naturpark ist 
somit dem Grundsatz der Freiwilligkeit verpflichtet. Er lebt davon, dass Gemein-
den, Vereine und Private Projektanträge stellen und – nach Genehmigung durch 
den Vereinsvorstand – diese umsetzen. 
 
Der jährliche Mitgliederbeitrag im Trägerverein Naturpark in der Errichtungspha-
se beträgt max. CHF 5 pro Einwohnerin/Einwohner. Er ist beim Beitritt erstmals 
2026 geschuldet. Mit dem Beitritt zum Trägerverein werden dessen Mitglieder-
beiträge zu sogenannten gebundenen Ausgaben. 
 
Der Naturpark kommt zustanden, wenn die Mitgliedergemeinden eine zusam-
menhängende Fläche von 100 km2 ausmachen. Voraussichtlich Ende 2027 ist der 
Naturpark erneut Thema an den Gemeindeversammlungen der teilnehmenden 
Gemeinden. Dann nämlich gilt es, die Parkcharta bzw. den Parkvertrag den 
Stimmberechtigten in den Gemeinden vorzulegen. Dies ist Voraussetzung dafür, 
dass die Betriebsphase 2029 starten kann. Gleichzeitig aber auch Möglichkeit, 
sich wieder «aus dem Park zu verabschieden», wenn die Gemeinde davon in der 
Errichtungsphase nicht überzeugt ist. 
 
Gemäss den Vorgaben des Bundes bedarf der Entscheid über die Park-
Mitgliedschaft demokratischer Legitimation, weshalb das Naturpark-Team eine 
Vorlage an der Gemeindeversammlung empfiehlt. Der Gemeinderat ist dieser 
Empfehlung gefolgt und legt dieses Geschäft an der aktuellen Gemeindever-
sammlung der Stimmbevölkerung vor. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Trägerverein Na-
turpark Baselbiet für die Errichtungsphase 2026-2028 nicht beizutreten. 
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4. Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen 
der Gemeinde und der Elektra Baselland (EBL) 

 
Im Jahr 1989 haben alle 50 Gemeinden, welche von der Elektra Baselland (EBL) mit 
Strom versorgt werden, einen gleichlautenden Konzessionsvertrag betreffend «Erstel-
lung und Betrieb von Leitungsnetzen für die Verteilung elektrischer Energie an die Ver-
braucher» unterschrieben. Die Gemeinden Frenkendorf, Liestal und Prattlen haben die-
sen Vertrag im Jahr 2022 gekündigt, um den Vertragsinhalt und die Konzessionsabgabe 
aus heutiger Sicht zu überprüfen. Die drei Gemeinden und die EBL konnten sich bis 
Frühjahr 2024 auf einen neuen Vertrag einigen. Die restlichen EBL-Gemeinden wurden 
Mitte 2024 schriftlich und an mehreren Informationsabenden über den neuen Vertrags-
entwurf umfassend orientiert. 
 

Die Gemeindeversammlung soll den neuen Konzessionsvertrag genehmigen und dem 
Gemeinderat die Kompetenz zur Unterzeichnung des Vertrags sowie zur künftigen Fest-
legung der Konzessionsabgabe erteilen. Die EBL ist bereit – entgegen den Kündigungs-
bestimmungen des alten Vertrags – alle bis 20. Dezember 2024 unterschriebenen Ver-
träge per 1.1.2025 in Kraft zu setzen. 
 
Auf der Homepage oder bei der Gemeindeverwaltung am Schalter können Sie die Sy-
nopse mit dem Inhalt des heutigen (linke Spalte) und des neuen Vertrags (rechte Sei-
te) anschauen respektive beziehen. 
 
Der neue Strom-Konzessionsvertrag mit der EBL wurde den heutigen Gegebenheiten 
angepasst. Er soll einen koordinierten und zukunftsgerichteten Ausbau des Elektrizi-
tätsnetzes auf dem Gemeindegebiet ermöglichen. Die Festlegung und die Höhe der 
Konzessionsabgabe wurde neu geregelt. Im schweizweiten Vergleich ist die Konzessi-
onsabgabe aus Sicht der Kunden unverändert und weiterhin eher tief. Aus Sicht der 
Gemeinden steigt die Konzessionsabgabe von einem sehr tiefen Wert ins schweizeri-
sche Mittelfeld. Die deutlich höhere Konzessionsabgabe für die Gemeinden entsteht 
aufgrund des neuen Vertrags, nach welchem die Gemeinden neu die gesamten bei den 
Kunden erhobenen «Abgaben an das Gemeinwesen (KAL)» erhalten. Mit dem alten 
Vertrag verblieben rund 80 % dieser Abgaben bei der EBL für die Finanzierung von 
Dienstleistungen, welche sie nun aus ihrem Gewinn finanzieren muss.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Konzessionsvertrag Elekt-
rizitätsnetz mit der Elektra Baselland Liestal zu genehmigen und den Gemeinderat zu 
ermächtigen, den Vertrag zu unterzeichnen und die Konzessionsabgabe künftig festzu-
legen. 
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5. Ersatz Kunstrasenfeld inkl. Beleuchtung 
Kreditantrag in der Höhe von CHF 407’000 

 

Der Fussballclub Diegten-Eptingen hat im Rahmen des Budget 2025 eine Eingabe 
betreffend Ersatz Kunstrasenfeld inkl. Beleuchtung an den Gemeinderat gerichtet. 
Das im Jahr 2010 erstellte Kunstrasenfeld befindet sich in einem schlechten, ab-
gespielten und stumpfen Zustand. Es lösen sich vermehrt Spielfeldlinien und Näh-
te zwischen den Bahnen. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr für die Benütze-
rinnen und Benützer dar. 
 
Das Kunstrasenfeld soll mit einem neuen Kunstrasenteppich in der Grösse von 
96m x 63.6m belegt werden. Der alte Kunstrasenteppich ist abzutragen und zu 
entsorgen. Der neue unverfüllte Kunstrasenteppich wird mit der neuen Linierung 
geliefert und in die bestehenden Klemmschienen eingebaut. 
 
Die Leuchtkörper der Flutlichtanlage sollen inklusive der nötigen Steuergeräte auf 
LED umgerüstet werden. Die neuen Leuchten sind 60-100% dimmbar. Das verur-
sacht weniger Lichtverschmutzung. Beim Trainingsbetrieb kann die Leuchte auf 
60% gedimmt werden. Dadurch wird der Stromverbrauch stark reduziert. Die Er-
satzmittel zu den bestehenden Halogenleuchten werden in naher Zukunft nicht 
mehr verfügbar sein. 
 
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Ersatz Kunstrasenteppich 

- Baustelleneinrichtung CHF   12’000  

- Abtrag / Entsorgung altes Kunstra-
senfeld 

CHF   30’530  

- Unverfülltes neues Kunstrasenfeld CHF 232’028  

- Bürste für Kunstrasen CHF     1’800  

- Planer, Bauleitung CHF   19’500 CHF   295’858 

- Kosten inkl. MwSt. 8.1%  CHF   319'822.50 

Ersatz Beleuchtung 

- Beleuchtung CHF 46’935  

- Kosten inkl. MwSt. 8.1%  CHF     50'736.75 

- Reserven rund 10% der Summe  CHF     36'440.75 

Total  CHF 407'000.00 
 

Beim Ersatz der Beleuchtung beteiligt sich der Swisslosfonds BL mit einem Betrag 
von CHF 12'648.18 (25% von 50'736.75) sowie die Organisation «LED for FOOt» 
mit einem Betrag CHF 4'200 (12x CHF 350). 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Kredit in der Höhe 
von CHF 407'000 für den Ersatz des Kunstrasen-Spielfelds inklusive der Beleuch-
tung zu genehmigen. 
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6. Verabschiedung Mitglieder der Sozialhilfebehörde 
 

Wie im Mitteilungsblatt geschrieben sind Florian Thomet und Heidi Herzog Vögtle 
per 30.09.2024 aus der Sozialhilfebehörde zurückgetreten. Florian Thomet war 
seit dem 01.01.2019 Mitglied in der Behörde. Er hat sein Amt somit beinahe 6 
Jahre ausgeführt. Heidi Herzog Vögtle hat seit dem 01.04.2020 die Sozialhilfebe-
hörde unterstützt. Sie gehörte diesem Gremium schon zu einem früheren Zeit-
punkt an. 
 
Beide Personen konnten durch das Fachwissen die Behörde sehr gut unterstützen. 
Der Gemeinderat bedankt sich für die geleisteten Dienste zum Wohle der Bevölke-
rung von Diegten. 
 

 
7. Diverses 
 
 

 
 

Detaillierte Unterlagen zum Budget 2025 sowie zum neuen Konzessionsvertrag 
Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde und der Elektra Baselland (EBL) finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Diegten (www.diegten.ch) unter dem 
Stichwort Gemeindeversammlung 28.11.2024. Sie können die Unterlagen zum 
Budget sowie auch zu den weiteren Traktanden nach telefonischer Voranmel-
dung während den Öffnungszeiten am Schalter der Gemeindeverwaltung einse-
hen. Die Unterlagen zum Budget 2025 können Sie auch abholen oder bestellen. 
Zu Gunsten einer speditiven Behandlung des Budgets beantworten Ihnen der 
Gemeindepräsident oder die Finanzverwalterin spezifische und detaillierte Fragen 
zum Budget gerne vorgängig. 

http://www.diegten.ch/
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